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I. Allgemeines 
1. Für alle Verträge der Genossenschaft mit 

Vertragspartnern (Unternehmer und Verbraucher) im 
Rahmen des Waren- und Dienstleistungsgeschäfts, auch 
für zukünftige, sind – falls keine abweichenden 
Sonderbedingungen vereinbart worden sind – 
ausschließlich die nachstehenden Bedingungen 
maßgebend. Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen 
berührt die Gültigkeit der Übrigen nicht. Das Gleiche gilt, 
wenn einzelne Bedingungen nicht Vertragsbestandteil 
werden. 

2. Abweichende Bedingungen – insbesondere 
Einkaufsbedingungen des Kunden – sind nur verbindlich, 
wenn sie von der Genossenschaft schriftlich bestätigt 
sind. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle 
zukünftigen Lieferungen und Leistungen an den Käufer. 
 

II. Vertragsabschluss - Preise 
1. Wenn Verträge mit Unternehmern vorbehaltlich 

schriftlicher oder fernschriftlicher Bestätigung 
abgeschlossen werden, ist der Inhalt des 
Bestätigungsschreibens der Genossenschaft 
maßgebend, sofern der Empfänger nicht unverzüglich 
widerspricht.  

2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde 
verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Die 
Bestellung gilt als angenommen, wenn sie durch die 
Genossenschaft innerhalb von zehn Werktagen durch 
eine Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der 
Ware an den Kunden bestätigt wurde. Die Frist zur 
Annahme beginnt am Tag nach der Absendung des 
Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem 
Ablauf des zehnten Tages, welcher auf die Absendung 
des Angebots folgt. Gibt der die Genossenschaft 
innerhalb dieser Frist keine Auftragsbestätigung ab, so 
gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass 
der Kunde nicht mehr an sein Angebot gebunden ist. 

3. Dem vereinbarten Preis liegt die Bestellmenge zugrunde. 
Bei niedrigeren oder höheren Liefermengen erhöht oder 
ermäßigt sich der Preis nach den jeweils am Tag der 
Bestellung geltenden Staffelpreisen des Verkäufers. 
 

III. Kontrolle der Abrechnung 
Von der Genossenschaft erstellte Abrechnungen sind vom 
Unternehmer unverzüglich auf ihre Richtigkeit, insbesondere 
im Hinblick auf den ausgewiesenen Umsatzsteuersatz, zu 
überprüfen. Beanstandungen oder der Ausweis eines 
unrichtigen Umsatzsteuersatzes sind der Genossenschaft 
binnen 14 Tagen ab Zugang der Abrechnung in Textform 
mitzuteilen. Sollte die Genossenschaft binnen der 14 tägigen 
Frist keine Mitteilung des Unternehmers erhalten, ist der von 
der Genossenschaft ausgewiesene Umsatzsteuersatz 
maßgeblich. Bei Verletzung der Mitteilungspflicht ist der 
Unternehmer der Genossenschaft nach den gesetzlichen 
Vorschriften zum Schadensersatz verpflichtet. 
 
 
 
 
 

IV. Lieferung und Gefahrenübergang 
1. Die Genossenschaft ist berechtigt, auch Teillieferungen 

zu erbringen, wenn dies für den Vertragspartner 
zumutbar ist.  

2. Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, behördliche 
Maßnahmen, Betriebsstilllegung, Streik, extreme 
Witterungsverhältnisse (z. B. Sturm, Hagel, Trockenheit, 
Hoch- oder Niedrigwasser) oder ähnliche Umstände – 
auch bei Lieferanten der Genossenschaft – unmöglich 
oder übermäßig erschwert, so wird die Genossenschaft 
für die Dauer der Behinderung und deren Nachwirkung 
von der Lieferpflicht frei. Dies berechtigt die 
Genossenschaft auch, vom Vertrag zurückzutreten, wenn 
und soweit ihr ein Festhalten am Vertrag nicht mehr 
zumutbar ist. Im Falle der Nichtbelieferung oder 
ungenügenden Belieferung der Genossenschaft seitens 
ihrer Vorlieferanten ist die Genossenschaft von ihren 
Lieferungsverpflichtungen gegenüber Unternehmern 
ganz oder teilweise entbunden. Dies gilt nur dann, wenn 
sie die erforderlichen Vorkehrungen zur Beschaffung der 
von ihr zu liefernden Ware getroffen hat und ihre 
Vorlieferanten sorgfältig ausgewählt hat. Sie verpflichtet 
sich, in diesem Fall ihre Ansprüche gegen den 
Lieferanten auf Verlangen an den Unternehmer 
abzutreten. In diesem Fall bleibt der Unternehmer zur 
Gegenleistung nach Maßgabe von § 326 Abs. 3 BGB 
verpflichtet. Die Genossenschaft wird den Unternehmer 
über den Eintritt der o. g. Ereignisse und die 
Nichtverfügbarkeit unverzüglich unterrichten und im Falle 
des Rücktritts die Gegenleistungen des Unternehmers 
unverzüglich erstatten. 

3. Transportkostenerhöhungen, Tarifänderung, Eisgang, 
Hoch- oder Niedrigwasserzuschläge können von der 
Genossenschaft dem Kaufpreis zugeschlagen werden. 
Gegenüber Verbrauchern gilt dieses nur, wenn die 
Lieferung später als 4 Monate nach Vertragsabschluss 
erfolgt. 

4. Bei Versand an Unternehmer trägt dieser die Gefahr; dies 
gilt auch bei frachtfreier Lieferung und im 
Streckengeschäft. 

5. Eine mit dem Unternehmer vereinbarte Anlieferung setzt 
eine mit schwerem Lastzug befahrbare und von der 
Witterung unbeeinträchtigte Anfuhrstraße bzw. 
Lieferstelle voraus. Verlässt das Lieferfahrzeug auf 
Weisung des Unternehmers die befahrbare Anfuhrstraße, 
so haftet dieser für auftretende Schäden. Kosten, die 
durch die Unbefahrbarkeit der Anfuhrstraße oder 
Lieferstelle entstehen, trägt der Unternehmer in seiner 
Eigenschaft als Käufer. Ist bei Anlieferung die Lieferstelle 
nicht besetzt, so dass der Empfang der Lieferung nicht 
quittiert werden kann, wird Zeitpunkt und Ort der 
Lieferung durch Unterzeichnung des Lieferscheins vom 
Fahrer dokumentiert. 
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V. Zahlungsbedingungen 
1. Das Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum, dies 

gilt auch für Teillieferungen, sofern in der Rechnung 
nichts Anderslautendes angegeben ist. 

2. Zahlungen werden nur in der ausgewiesenen 
Rechnungswährung angenommen. Ist nichts anderes 
vereinbart, ist der Kaufpreis innerhalb von 14 
Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu 
zahlen. 

3. Befindet sich der Kunde mit fälligen Zahlungen im 
Verzug, so sind Verzugszinsen gem. § 288 BGB zu 
zahlen. Die Geltendmachung eines höheren Zinssatzes 
gegenüber Unternehmer wir vorbehalten und mittels 
Nachweises begründet. 

4. Die Genossenschaft ist berechtigt, ausstehende 
Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung auszuführen, wenn ihm nach 
Vertragsabschluss Umstände bekannt werden, welche 
die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern 
geeignet sind und dadurch die Bezahlung der offenen 
Forderungen der Genossenschaft durch den Kunden aus 
dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet wird. 

5. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder 
die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher 
Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

6. Bei berechtigten Mängelrügen dürfen Zahlungen des 
Kunden nur in einem Umfang zurückgehalten werden, die 
in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen 
Sachmängeln stehen. 
Der Verkäufer bietet dem Kunden in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Bonität und Besicherung seiner Forderung die 
auf den jeweiligen Onlineportalen zur Verfügung 
gestellten Zahlungsmöglichkeiten an. 
 

VI. Haftung 
1. Schadensersatzansprüche des Vertragspartners, gleich 

aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und 
aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. 

2. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, 
insbesondere in Fällen 
- der Arglist, des Vorsatzes und der groben 

Fahrlässigkeit, 
- der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, 
- der Übernahme einer Garantie, z. B. für das 

Vorhandensein einer Eigenschaft,  
- der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder  
- der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 

3. Schadenersatzansprüche wegen fahrlässiger Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten sind auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

4. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung der 
Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
der Genossenschaft. 

5. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Vertragspartners ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. 

VII. Mängelansprüche 
1. Ist der Käufer ein Unternehmer, muss dieser zur Wahrung 

von Gewährleistungsansprüchen die Lieferung 
unverzüglich nach Eintreffen auf Menge, vertragsgemäße 
Beschaffenheit und zugesicherte Eigenschaften 
untersuchen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 
sieben Kalendertagen nach Eingang der Lieferung 
schriftlich der Genossenschaft mitzuteilen. Erfolgt die 
Abnahme durch den Kunden oder seinen Beauftragten, 
sind spätere Beanstandungen ausgeschlossen. Nicht 
offensichtliche Mängel oder solche, die sich bei oder nach 
der Be- oder Verarbeitung ergeben, sind unverzüglich 
nach Ihrer Entdeckung, spätestens innerhalb von 10 
Werktagen, zu rügen. Die Beweislast für den Zeitpunkt 
der Feststellung des Mangels trifft den Unternehmer. Bei 
beiderseitigen Handelsgeschäften unter Unternehmen 
bleiben die §§ 377 ff. HGB unberührt. 

2. Ist der Käufer ein Verbraucher, hat dieser die 
Genossenschaft unverzüglich nach dem ein 
vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, 
über offensichtliche Mängel zu unterrichten. Der 
Verkäufer haftet für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter 
Ware nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere gemäß §§ 434 ff. BGB. 

3. Stellt der Kunde Mängel der Ware fest, darf er darüber 
nicht verfügen, das heißt, sie darf nicht geteilt, 
weiterverkauft bzw. verarbeitet werden, bis eine Einigung 
über die Abwicklung erfolgt oder eine Beweissicherung 
durch einen öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen erfolgt ist. 

4. Ist der Käufer ein Unternehmer, verjähren die 
Gewährleistungsansprüche in 12 Monaten ab 
Gefahrenübergang. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz 
gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für 
Bauwerke), § 479 Abs. 1 (Rückgriffanspruch) und § 634a 
Abs. 1 Nr.2 (Baumängel) BGB längere Fristen 
vorschreibt. 

5. Ist der Käufer ein Verbraucher, verjähren die 
Gewährleistungsansprüche nach 24 Monaten ab 
Gefahrenübergang. 
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VIII. Eigentumsvorbehalt 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des 

Kaufpreises Eigentum der Genossenschaft. Gegenüber 
Unternehmern gilt dies auch für alle Forderungen, die die 
Genossenschaft aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Unternehmer gegen diesen hat oder künftig erwirbt. Die 
Genossenschaft ist berechtigt, bei vertragswidrigem 
Verhalten des Vertragspartners, insbesondere wenn der 
Vertragspartner mit der Zahlung in Verzug ist, nach 
angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. 

2. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren, die im 
Eigentum des Vertragspartners oder eines Dritten stehen, 
untrennbar vermischt, vermengt oder verbunden, so 
erlangt die Genossenschaft Miteigentum an der 
einheitlichen Sache zu einem Anteil, der dem Wert ihrer 
Vorbehaltsware im Verhältnis zu dem Wert der mit dieser 
vermischten Ware im Zeitpunkt der Vermischung, 
Vermengung oder Verbindung entspricht. 

3. Durch Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt 
die Genossenschaft das Eigentum an der neuen Sache 
zu einem Anteil, der dem Wert ihrer Vorbehaltsware 
entspricht; der Vertragspartner verwahrt diese für die 
Genossenschaft. 

4. Der Vertragspartner hat die der Genossenschaft 
gehörenden Waren auf deren Verlangen in 
angemessenem Umfang gegen die üblichen Risiken auf 
seine Kosten zu versichern und ihr die 
Versicherungsansprüche abzutreten. Die 
Genossenschaft ist auch berechtigt, die 
Versicherungsprämien zu Lasten des Vertragspartners 
zu leisten. 

5. Der Unternehmer ist zur Weiterveräußerung der Ware, 
auch der durch Vermischung, Vermengung, Verbindung, 
Verarbeitung oder Bearbeitung hergestellten Ware, nur 
im Rahmen seines ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetriebes berechtigt. Zu anderen Verfügungen 
über diese Ware, insbesondere zur Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung, ist er nicht befugt. 

6. Der Unternehmer tritt sämtliche Forderungen aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder der aus 
dieser durch Be- oder Verarbeitung hergestellten Ware 
schon jetzt an die Genossenschaft ab. Gleiches gilt für 
sonstige Forderungen, die an die Stelle der 
Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der 
Vorbehaltsware entstehen. Von den Forderungen aus der 
Veräußerung von Waren, an denen die Genossenschaft 
durch Vermischung, Vermengung oder Verbindung 
Miteigentum erworben hat, tritt der Unternehmer schon 
jetzt einen erstrangigen Teilbetrag, der dem 
Miteigentumsanteil der Genossenschaft an den 
veräußerten Waren entspricht, an die Genossenschaft 
ab. Veräußert der Unternehmer Waren, die im Eigentum 
oder Miteigentum der Genossenschaft stehen, 
zusammen mit anderen nicht der Genossenschaft 
gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt der 
Unternehmer schon jetzt einen dem Anteil der 
Vorbehaltsware entsprechenden erstrangigen Teilbetrag 
dieser Gesamtforderung an die Genossenschaft ab. 
 
 

 
7. Der Unternehmer ist zur Einziehung der abgetretenen 

Forderungen aus dem Weiterverkauf ermächtigt. Die 
Genossenschaft kann diese Einzugsermächtigung 
jederzeit widerrufen, wenn der Unternehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, 
Zahlungsverzug besteht, Insolvenzantrag gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung oder 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter vorliegen. Er 
hat der Genossenschaft auf Verlangen die Schuldner der 
abgetretenen Forderungen zu benennen, diesen die 
Abtretung anzuzeigen oder der Genossenschaft die 
Abtretungsanzeigen auszuhändigen. Solange der 
Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nachkommt, wird die Genossenschaft die Abtretung nicht 
offen legen. Übersteigt der realisierbare Wert der für die 
Genossenschaft bestehenden Sicherheiten die 
gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10 % , 
so ist die Genossenschaft auf Verlangen des 
Unternehmers insoweit zur Freigabe von Sicherungen 
nach ihrer Wahl verpflichtet. 

8. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der 
Kunde die Genossenschaft unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
der Genossenschaft die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Käufer für den dem Verkäufer 
entstandenen Ausfall. 
 

IX. Leistungsstörungen 
1. Der Kaufpreis wird sofort fällig, wenn der Vertragspartner 

die Zahlung des Kaufpreises endgültig verweigert. 
Dieselbe Rechtsfolge tritt ein, wenn der Vertragspartner 
bei vereinbarten Ratenzahlungen mit einem eine Rate 
übersteigenden Betrag in Verzug ist und wenn der 
rückständige Betrag mindestens 10 % des gesamten 
Kaufpreises ausmacht. Die Genossenschaft kann im 
Falle der endgültigen Verweigerung der Zahlung des 
Kaufpreises auch ohne Setzung einer Nachfrist die 
Erfüllung des Kaufvertrages ablehnen und Ersatz aller 
entstandenen Kosten, Auslagen sowie Entschädigung für 
Wertminderung verlangen. 

2. Bei Annahmeverzug des Vertragspartners kann die 
Genossenschaft die Ware auf Kosten und Gefahr des 
Vertragspartners bei sich oder einem Dritten lagern oder 
in geeigneter Weise auf Rechnung des Vertragspartners 
verwerten, ohne dass es hierzu einer Ankündigung 
bedarf. 

3. Die Genossenschaft kann die sofortige Bezahlung aller 
Forderungen verlangen und Lieferungen von 
Vorauszahlung oder Leistung einer Sicherheit abhängig 
machen, wenn eine wesentliche Verschlechterung der 
Vermögens- oder Einkommensverhältnisse des 
Vertragspartners oder bei ihm eine erhebliche 
Vermögensgefährdung eintritt. 
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X. Erfüllungsort – Gerichtsstand – Recht 
1. Die Geschäftsräume der Genossenschaft sind für beide 

Teile Erfüllungsort, wenn der Kunde Kaufmann ist, oder 
es sich bei ihm um eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet. 

2. Das am Erfüllungsort geltende Recht ist maßgebend für 
alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden, der 
Unternehmer ist, und der Genossenschaft, und zwar 
auch dann, wenn der Rechtsstreit im Ausland geführt 
wird. 
 

XI. Schlussbestimmungen 

Sollte eine oder mehrere dieser Bedingungen gegen ein 
gesetzliches Verbot verstoßen oder aus anderen Gründen 
rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der ungültigen 
Bestimmung soll das als vereinbart gelten, was unter 
Berücksichtigung der übrigen Geschäftsbedingungen dem 
wirtschaftlichen Interesse und dem Mutmaßlichen Willen der 
Vertragschließenden am Ehesten entsprochen hätte. 
Gleiches gilt für eine Lücke. Die Vertragsparteien verpflichten 
sich, an der Fertigstellung dieser Ersatzbestimmung ernsthaft 
mitzuwirken. 


